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Geschichte 

Die alt-katholische Kirche entstand im deutschen Sprachraum aus dem Widerstand gegen die 1870 auf 

dem Ersten Vatikanischen Konzil von der römisch-katholischen Kirche zur verbindlichen Lehre 

erhobene Unfehlbarkeit und oberste Leitungsgewalt des Papstes. Da die Gegner dieser Beschlüsse aus 

der römisch-katholischen Kirchengemeinschaft ausgeschlossen (exkommuniziert) wurden, mündete die 

Widerstandsbewegung nach wenigen Jahren in eine eigenständige katholische Kirche. In ihr sammelten 

sich die Christinnen und Christen, die am »alten« katholischen Glauben ohne päpstliche Unfehlbarkeit 

und oberste Leitungsgewalt festhalten wollten.  

1873 wählten Laien und Geistliche Josef Hubert Reinkens zum ersten Bischof für die Alt-Katholiken. 

Im gleichen Jahr wurde er von einem Bischof der »Kirche von Utrecht« geweiht und von den 

Regierungen Preußens, Badens und Hessens als ein den römisch-katholischen Bischöfen 

gleichgestellter katholischer Bischof offiziell anerkannt. Weitere Bistümer entstanden damals in der 

Schweiz und in der Habsburgermonarchie. Die Bischöfe bildeten 1889 zusammen mit der seit Anfang 

des 18. Jahrhunderts von Rom unabhängigen »Kirche von Utrecht« (bestehend aus dem Erzbistum 

Utrecht und den beiden Bistümern Haarlem und Deventer) die so genannte »Utrechter Union«, der 

sich später noch weitere alt-katholische Kirchen anschlossen. 

 

Merkmale 

Die alt-katholischen Kirchen gaben sich eine bischöflich-synodale Struktur, in der alle (volljährigen) 

Kirchenmitglieder Mitsprache- und Mitentscheidungsmöglichkeit besitzen. Zudem führten sie die 

Landessprache im Gottesdienst ein und schafften die verpflichtende Ehelosigkeit (Zölibat) für die 

Geistlichen ab. Die meisten alt-katholischen Kirchen haben die Frauenordination eingeführt; am 

Pfingstsonntag 1996 wurden in Deutschland die ersten beiden Frauen zu katholischen Priesterinnen 

geweiht.  

 

 

 

Hintergrund-Information │ Stichwort: Alt-Katholische Kirche 



Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland | Bischöfliche Pressestelle 

Gregor-Mendel-Straße 28 | D-53115 Bonn │ presse.ordinariat@alt-katholisch.de | www.alt-katholisch.de 

 

Die alt-katholische Kirche ist Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie ist eine bischöflich-synodale autonome katholische Kirche.  
Alle erwachsenen Mitglieder haben volles Mitbestimmungsrecht. Frauen und Männer sind gleichberechtigt zu allen geistlichen Ämtern zugelassen.  

 

 
 

Ökumenische Ausrichtung 

Das Engagement für die Ökumene gehört von Anfang an wesentlich zur Programmatik des 

Altkatholizismus. Beziehungen zu den anglikanischen und den orthodoxen Kirchen existieren seit den  

1870er Jahren. Mit der Anglikanischen Kirchengemeinschaft besteht seit 1931 volle kirchliche 

Gemeinschaft, ebenso seit 1965 mit der Philippinischen Unabhängigen Kirche. Mit den orthodoxen 

Kirchen wurde von 1975 bis 1987 ein intensiver theologischer Dialog geführt. Mit der römisch-

katholischen Kirche ist 2004 ein internationaler Dialog aufgenommen worden, dessen erstes Ergebnis 

(»Kirche und Kirchengemeinschaft«) 2009 veröffentlicht wurde. Auch mit der Kirche von Schweden 

werden seit einigen Jahren offizielle Gespräche geführt. 

Das »Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland« (so der offizielle staatskirchenrechtliche 

Name der Alt-Katholischen Kirche in Deutschland) ist Gründungsmitglied des Ökumenischen Rates 

der Kirchen (ÖRK) und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Es gehört auch der 

Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) an. Seit 1985 besteht zwischen der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) und dem Katholischen Bistum der Alt-Katholiken eine Vereinbarung zur  

gegenseitigen Einladung zum Abendmahl bzw. zur Eucharistie. 

 

Status Quo 

Das alt-katholische Bistum erstreckt sich über ganz Deutschland und ist eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts. Verwaltet wird das Bistum mit seinen etwa 16.000 Mitgliedern von Bonn aus.  

Die rund 50 Pfarreien und derzeit rund 70 Filialgemeinden werden in der Regel von hauptamtlichen 

Pfarrerinnen und Pfarrern geleitet, die von einer großen Zahl an so genannten Geistlichen mit 

Zivilberuf (Priesterinnen und Priester, Diakoninnen und Diakone) ehrenamtlich in der Seelsorge 

unterstützt werden. 

Für die Ausbildung von Theologiestudierenden bestehen an der Universität Bonn das Alt-Katholische 

Seminar sowie als Einrichtung des Bistums das Bischöfliche Seminar »Johanneum«.  

 

Ansprechpartner: Dr. Ralph Kirscht, (+49)-(0)178-2840059, Mail: presse.ordinariat@alt-katholisch.de 

Gerne erhalten Sie von mir weitere Hintergrund-Informationen in Dateiform.  

Informationen zur alt-katholischen Kirche finden Sie auch im Internet unter www.alt-katholisch.de  
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